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Norbert Schröder, Bert Vulpius 

Aufsuchung und Gewinnung 
einheimischer Rohstoffe     
Methodische Gesichtspunkte zur raumplanerischen Rohstoffsicherung    

Die Gewinnung einheimischer Rohstoffe 
ist insbesondere für die Bauwirtschaft von 
grundlegender Bedeutung. Mit dem Rau-
mordnungsgesetz wurde die Aufgabe zur 

Rohstoffsicherung weitestgehend den 
Raumordnungsbehörden übertragen. 

Folglich ist dieser Aufgabenbereich für 
Raumplaner*innen im Bereich der Regional-

planung und auf kommunaler Seite für die 
Flächennutzungsplanung von Bedeutung. 

Als gesetzlicher Auftrag zur Sicherung der Aufsuchung 
und Gewinnung einheimischer Rohstoffe ist im Raum-
ordnungsgesetz im Rohstoffsicherungspassus festge-

legt: „…die räumlichen Voraussetzungen für … die geordnete 
Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Roh-
stoffen zu schaffen.“ (§ 2 Abs. 2 Pkt. 4 Satz 4 ROG). Für eine 
sachgerechte Umsetzung dieses Auftrags ist eine inhaltliche 
Konkretisierung notwendig. Hierzu bieten die Rohstoffstra-
tegie der Bundesregierung (BMWi 2020) und die MORO-Vor-
studie Rohstoffsicherung (Hartz et al., 2017) keine oder nur 
unzureichende Ansätze. Eine Bewertung der Landesentwick-
lungspläne (Schröder und Vulpius, 2016) zeigt, dass in dieser 
Hinsicht z.T. deutliche Defizite bestehen.

Als wesentliche inhaltliche Konkretisierung ist die Sicherung 
einer bedarfsgerechten und möglichst verbrauchernahen 
Rohstoffgewinnung in einige Landesentwicklungspläne auf-
genommen worden (Schröder und Vulpius, 2020). Für eine 
Sicherung der Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffen in 
der Regionalplanung ist es erforderlich, dass dies als Ziel der 
Raumordnung in allen Landesentwicklungsplänen verankert 
wird. Als weiteres Ziel der Raumordnung sollte festgelegt 
sein, dass die dazu erforderlichen Flächen für einen konkre-
ten mittelfristigen Zeitraum in Form von „Vorranggebieten 
für die Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffen“ auszu-
weisen sind (Schröder 2017). Erst auf einer solchen Grundla-
ge sind methodische Überlegungen zur Rohstoffsicherung in 
der Landesraumordnung und vor allem in der Regionalpla-
nung zielführend. 

Sicherungszeitraum 

Bei Flächenausweisungen zur Sicherung der Aufsuchung und 
Gewinnung von Rohstoffen ist zu beachten, dass diese nicht 
nur Standort, sondern zugleich Gegenstand der Nutzung 
sind. Dies ist ein grundlegender Unterschied zu allen ande-
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ren Nutzungen im Freiraum. Mit fortschreitendem Abbau 
nimmt die Menge noch gewinnbarer Rohstoffe ständig ab. 
Eine an die formelle oder informelle Laufzeit eines Regional-
plans gebundene Sicherung ist nicht hinreichend und hätte 
zur Folge, dass die Rohstoffvorräte zum Ende der Laufzeit 
erschöpft wären.  Damit wäre die Kontinuität einer den wirt-
schaftlichen Anforderungen genügenden Rohstoffgewinnung 
ernsthaft gefährdet, denn die zur Fortführung der Rohstoff-
gewinnung benötigten Vorräte wären zu diesem Zeitpunkt 
weder aufgesucht noch für eine Gewinnung gesichert und 
auch noch nicht genehmigt. Zur Sicherung der Rohstoffge-
winnung sowie zur Sicherung von Flächen zur Aufsuchung 
neuer Rohstoffvorräte folgt daraus zwangsläufig, dass der 
Sicherungszeitraum deutlich über die Laufzeit eines Regio-
nalplans hinausreichen muss. Derzeit finden sich in den Lan-
desentwicklungsplänen nur in wenigen Fällen konkrete Fest-
legungen zum Sicherungszeitraum (NI, BW, SN, TH, z.T. NW), 
ansonsten überwiegen allgemeine und damit unterschiedlich 
interpretierbare Zeitangaben.

Der im Pilotprojekt Rheinhessen-Nahe (Hartz et al., 2015) 
verwendete Sicherungszeitraum von 15 Jahren ist zu kurz 
bemessen. Für eine ausreichende Sicherung ist es erforder-
lich, dass in den Landesentwicklungsplänen ein entsprechen-
der Sicherungszeitraum und die Ausweisung angemessen 
dimensionierter Vorranggebiete als Ziel der Raumordnung 
festgelegt und dann in der Regionalplanung umgesetzt wird. 

Vorbehaltsgebiete, wie sie z.B. in einzelnen Ländern (BY, RP, 
SH) vorgesehen sind, entfalten nicht die notwendige Siche-
rungswirkung und können für die Bedarfsdeckung nicht he-
rangezogen werden, da der Abwägungsprozess zu Gunsten 
der Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffen noch nicht 
abgeschlossen ist. Die Rohstoffe gewinnende Industrie bezif-
fert den erforderlichen Zeitraum in ihrer Zuarbeit zur MORO-
Vorstudie (Hartz et al., 2017) auf mindestens 25 Jahren.

Rohstoffbedarf - Rohförderung 

Ausgangspunkt für die Bemessung der Flächen zur Roh-
stoffsicherung ist der zu erwartende Rohstoffbedarf in den 
einzelnen Versorgungsräumen. Unter Berücksichtigung der 
Aufbereitungsverluste und der bei der Gewinnung anfallen-
den aufgrund von Qualitätsmängeln nicht verwertbaren Roh-
stoffmengen ist die erforderliche Rohförderung zu bestim-
men. Dabei kann von einer „nachfrageorientierten“ Prognose 
ausgegangen werden, so dass die bisher in einem definierten 
Zeitraum (10 bis 20 Jahre) abgebauten Rohstoffmengen auch 
im zu betrachtenden Sicherungszeitraum erwartet werden 
können (Hartz et al., 2017). Grundlage dafür sind die Anga-
ben der rohstoffgewinnenden Unternehmen. Unsicherheiten 
ergeben sich allerdings daraus, dass die Rohförderung inhalt-
lich nicht exakt definiert ist und in der Praxis auch sehr un-
terschiedlich bestimmt wird. Hinzu kommt, dass die für die 

Abb. 1: Gewinnung von Kiesen im Tagebau. Kies ist mit 260 Mio. t im Jahr der wichtigste heimische Baurohstoff (Elsner 2020)
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Herstellung eines Bauprodukts (z.B. marktfähige Lieferkör-
nung) benötigte Rohstoffmenge rohstoff- und lagerstätten-
spezifischen Unterschieden unterliegt. Die anzuwendende 
Verfahrensweise kann sachkundig nur durch die Geologi-
schen Landesdienste bzw. unter deren Mitwirkung definiert 
und umgesetzt werden.

Mengenzielwert oder 
Mindestsicherungsmenge 

Die methodischen Vorstellungen zur Bestimmung des Roh-
stoffbedarfs (Hartz et al., 2015, 2017) anhand der Ableitung 
von „Mengenzielwerten“ können nicht befriedigen. Dabei 
werden für die Rohstoffpotenzialflächen die zu erwartenden 
geologischen Vorräte in sehr vereinfachter Form bestimmt 
und mit rohstoffspezifischen aber pauschalen Bedarfszu-
schlägen verknüpft, um Unsicherheiten (Unwägbarkeiten 
in der Genehmigung, mangelnde Flächenverfügbarkeit, 
Schwankungen in der Rohstoffqualität) zu berücksichtigen. 
Der auf diese Weise bestimmte Mengenbedarf wird als „Men-
genzielwert“ für die Sicherung der Rohstoffgewinnung und 
als Obergrenze zur Abgrenzung gegenüber der raumplaneri-
schen Teilaufgabe der vorsorgenden Rohstoffsicherung ver-
wendet. 

Die Überlegungen zum Mengenzielwert zielen im Wesent-
lichen darauf ab, eine über den Bedarf hinausgehende Ge-
winnung und eine damit verbundene Flächeninanspruchnah-
me durch eine restriktive Ausweisung zu verhindern. Unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen kann ein solches Sze-
nario ausgeschlossen werden. An dieser Stelle ist ein Para-
digmenwechsel hin zu einer zukunftsorientierten möglichst 
risikofreien Sicherung einer bedarfsgerechten und zugleich 
verbrauchernahen Rohstoffgewinnung erforderlich. Die in 
den vergangenen Jahren immer häufiger auftretenden Ver-
sorgungsengpässe bei heimischen Baurohstoffen (Elsner, 
2020) verstärken das Handlungserfordernis. Zugleich ver-
langt eine verbrauchernahe Rohstoffgewinnung, dass nicht 
der Rohstoffbedarf der gesamten Planungsregion, sondern 
der konkreten Versorgungsräume zu betrachten ist. Für die 
Sicherung einer bedarfsgerechten Rohstoffgewinnung ist es 
erforderlich, dass der Flächenausweisung keine Obergrenze, 
sondern eine “Mindestsicherungsmenge“ zugrunde gelegt 
wird. Ausweisungen mit industriell gewinnbaren Rohstoff-
vorräten, die die „Mindestsicherungsmenge“ übersteigen, 
führen zu einer Erhöhung der Versorgungssicherheit ohne 
dass eine über den Rohstoffbedarf hinausgehende Rohstoff-
gewinnung und Flächeninanspruchnahme zu befürchten sind 
(Schröder und Vulpius, 2020).

Geologische und industrielle Vorräte

Beim Umgang mit geologischen und industriellen Vorräten 
sind nachfolgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Unterschiedlicher geologischer Kenntnisstand: Um eine 
ausreichende Ausweisung von Rohstoffpotenzialflächen zu 
gewährleisten, muss methodisch die vom Erkundungsgrad 
abhängige Genauigkeit der Vorratsangaben berücksichtigt 
werden. Nach dem internationalen CRIRSCO-Standard 2013 
(CRIRSCO, 2019) bzw. dem europäischen PERC-Standard 2017 
(PERC, 2017) sind anhand des Grades der geologischen Ge-
wissheit Vorräte gut erkundeter Lagerstätten als „sichere 
Vorräte“ einzustufen. Deren Genauigkeit beziffert Benndorf 
(2015) mit ± 15 % bei einem Vertrauensintervall von 90 %. 
Allerdings weist die Mehrzahl der in Deutschland erkunde-
ten Steine- und Erden-Lagerstätten einen deutlich geringeren 
Erkundungsgrad auf. Sie können meist nur in die Klasse der 
„angedeuteten Vorräte“ eingeordnet werden. Die Vorräte in 
Rohstoffpotenzialflächen, die noch einer Aufsuchung bedür-
fen, sind als „gefolgerte Vorräte“ zu betrachten. Dabei kann 
begründet erwartet werden, dass die Mehrheit der „gefolger-
ten Vorräte“ durch weiterführende Exploration in die Klasse 
der “angedeuteten Vorräte“ überführt werden kann (PERC, 
2017). Ausgehend davon ist es methodisch notwendig, die 
geologischen Vorräte zunächst einmal mit Faktoren zu ver-
knüpfen, die die oben beschriebenen Genauigkeiten in den 
unterschiedlichen Vorratsklassen abbilden. Für „sichere Vor-
räte“ müsste der Faktor 0,85, für “angedeutete“ und „gefol-
gerte Vorräte“ ein Faktor zwischen 0,5 und 0,85 angesetzt 
werden. Auf der Grundlage der so abgeleiteten Vorratszah-
len sind nachfolgend die industriell gewinnbaren Vorräte zu 
ermitteln. Die nach PERC (2017) erforderliche sachkundige 
Einschätzung des Erkundungsgrades kann durch die Geologi-
schen Landesdienste erfolgen.

Vorratsverluste: Beim Abbau von Rohstoffen entstehen aus 
ingenieur- und hydrogeologischen, gewinnungs- und sicher-
heitstechnischen Gründen Abbau- und Gewinnungsverluste, 
die bei der Ermittlung der industriell gewinnbaren Vorräte zu 
berücksichtigen sind und die rohstoff- sowie lagerstättenspe-
zifisch sehr unterschiedlich ausfallen. 

Verfügbarkeit regionalplanerisch ausgewiesener Flächen: 
Eine weitere wesentliche Voraussetzung für eine bedarfsge-
rechte Rohstoffgewinnung ist, dass die in der Regionalpla-
nung ausgewiesenen Flächen zur Aufsuchung und Gewin-
nung von Rohstoffen auch im erforderlichen Umfang für 
diese Nutzung zur Verfügung stehen. So können sich lager-
stättenspezifisch Nutzungseinschränkungen im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren ergeben (z.B. Abstandsregelungen, 
Auflagen zum Natur- und Grundwasserschutz). Außerdem 
wird es für die rohstoffgewinnenden Unternehmen zuneh-
mend schwieriger, Grundeigentum an Flächen zu erwerben 
oder diese zu pachten. Hier haben sich die Rahmenbedingun-
gen in den vergangenen Jahren durch makroökonomische 
Ereignisse (z.B. Zinspolitik der EZB) und die Energiewende 
deutlich verschlechtert. In welchem Umfang die Verfügbar-
keit von Vorräten durch Nutzungseinschränkungen im be-
trachteten Sicherungszeitraum gewährleistet ist, lässt sich 
zuverlässig nur schwer abschätzen. Deshalb sollten Vorräte 
ausgehend von der Mindestsicherungsmenge entsprechend 
großzügig gesichert werden.
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Flächenauswahl 

Ausgangspunkt für die Auswahl von Flächen zur bedarfs-
gerechten Rohstoffversorgung ist die Bewertung der Siche-
rungswürdigkeit anhand von lagerstättenwirtschaftlichen 
sowie lagerstätten- und rohstoffgeologischen Parametern 
durch die Geologischen Landesdienste. Aufgrund der weit 
fortgeschrittenen Nutzung bekannter Lagerstätten müssen 
im zunehmenden Umfang rohstoffhöffige Flächen in die 
raumplanerische Rohstoffsicherung einbezogen werden, die 
noch einer Aufsuchung bedürfen. Das gilt in besonderem 
Maße, weil die Aufsuchung von Lagerstätten mit öffentlichen 
Mitteln in ganz Deutschland bis auf Ausnahmen (BW, z.T. BY) 
zum Erliegen gekommen ist. Auch in den neuen Bundeslän-
dern nimmt der Erkundungsvorlauf an gut erkundeten Lager-
stätten drastisch ab. Damit muss die Industrie die Aufsuchung 
von kurz- bis mittelfristig für die Rohstoffgewinnung benötig-
ten Flächen selbst tragen. Der dazu erforderliche wirtschaft-
liche Aufwand und die damit verbundenen Risiken sind für 
die überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen 
jedoch nur tragbar für Flächen, die den Abwägungsprozess 
zugunsten einer Nutzung zur Rohstoffgewinnung raumplane-
risch durchlaufen haben. 

Die Einbeziehung des geologischen Kenntnisstandes in die 
Bewertung der Sicherungswürdigkeit auch solcher Rohstoff-
potenzialflächen hat zur Folge, dass diese, je nach Wichtung 
des Kriteriums geologischer Kenntnisstand, zum Teil unterbe-
wertet werden. Um dem entgegenzuwirken, ist nach neuen 
methodischen Lösungen zu suchen, z.B. die aufsuchungsbe-
dürftigen Potenzialflächen in einem gesonderten Flächen-
pool zusammenzufassen und nur anhand der lagerstätten- 
und rohstoffgeologischen Kriterien zu bewerten.

In der Praxis wird sehr häufig das Argument angeführt, dass 
der geologische Kenntnisstand für Flächen, die noch einer Auf-
suchung bedürfen, nicht ausreicht, um im raumplanerischen 

Abwägungsprozess deren Sicherungswürdig-
keit gegenüber der Raumverträglichkeit, dem 
Raumwiderstand sowie konkurrierenden Nut-
zungen ausreichend belegen zu können (Hartz 
et al., 2017).

Die Bewertung aufsuchungsbedürftiger Roh-
stoffpotenzialflächen erfolgt auf der Grundla-
ge geowissenschaftlich fundierter Methoden 
wie z.B. Analogieschlüsse, die ausgehend von 
allgemeinen lagerstättengeologischen Kennt-
nissen über Genese und Ausbildung einen be-
stimmten rohstoffspezifischen Lagerstättentyp 
begründet vermuten lassen. Sie sind damit für 
den Zweck der raumplanerischen Abwägung 
ausreichend wissenschaftlich belegt. Diese 
methodische Verfahrensweise ist bei anderen 
Raumnutzungskategorien wie dem Arten-, Na-
tur- oder Gewässerschutz durchaus üblich. Die 
Schaffung der räumlichen Voraussetzungen 
für die Aufsuchung und damit die Berücksich-

tigung von Flächen mit geringerem geologischen Kenntnis-
stand ist im Grundsatz im § 2 Abs. 2 Pkt. 4 Satz 4 Raumord-
nungsgesetz ausdrücklich festgelegt.

Von besonderer Bedeutung bei der Flächenauswahl sind 
weitere lagerstättenwirtschaftliche Gesichtspunkte. Eini-
ge Landesentwicklungspläne enthalten Festlegungen zur 
Aufrechterhaltung bedarfsgesteuerter gewachsener Ver-
sorgungsstrukturen. So sollen vorhandene Gewinnungs-
standorte durch die Ausweisung von Erweiterungs- oder 
Ersatzflächen gesichert und ihnen ein Vorrang vor Neuauf-
schlüssen eingeräumt werden.

Auch ist es häufig erforderlich, je nach Größe der Planungsre-
gion und regionaler Verteilung der Lagerstätten, diese nicht 
insgesamt sondern unterteilt in konkrete rohstoffspezifische 
Versorgungsräume zu betrachten. Von Belang sind in diesen 
Teilräumen folglich die Rohstoffpotenzialflächen, die auf-
grund ihrer lagerstätten- und rohstoffgeologischen Parame-
ter und des Kenntnisstandes günstigste Voraussetzungen zur 
Erfüllung dieser Aufgabe bieten. Das lässt sich in vielen Fällen 
nur erreichen, wenn auch Flächen ausgewiesen werden, die 
nicht die höchsten lagerstätten- und rohstoffgeologischen 
Einstufungen aufweisen oder/und aufgrund des vorliegen-
den Kenntnisstandes noch einer Aufsuchung bedürfen.

Im Widerspruch zum Anliegen einer möglichst verbraucher-
nahen Rohstoffgewinnung stehen Bestrebungen, den Roh-
stoffabbau auf wenige Standorte zu konzentrieren. Die Folge 
ist eine deutliche Abnahme der Gewinnungsstandorte z.B. 
für Kiessand in der Region Mittlerer Oberrhein in Baden-
Württemberg (Werner et al., 2013, ISTE, 2014). Auch unter 
dem Blickwinkel der Aufrechterhaltung eines funktionieren-
den Wettbewerbs sowie eines freien und gleichberechtigten 
Marktzugangs sind derartige Entwicklungen sehr kritisch zu 
bewerten.

Abb. 2: Rohstoffgewinnung im Steinbruch – Deutlich zu erkennen sind die im 
Böschungsbereich entstehenden Vorratsverluste
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Andererseits sind für bestimmte Rohstoffe aufgrund der geo-
logisch bedingt unterschiedlichen regionalen Verteilung von 
Rohstofflagerstätten Schwerpunkträume der Rohstoffgewin-
nung mit einer Häufung von Gewinnungsstellen unvermeid-
bar. Eine Konzentrationsflächenplanung (Köck et al., 2017) ist 
hier als Steuerungselement nicht geeignet. Das Gleiche gilt 
für Ausweisung von Vorranggebieten zur Gewinnung von 
Rohstoffen mit der Wirkung von Eignungsgebieten. Damit 
würden Ausschlussgebiete für eine kurz- bis mittelfristige 
Rohstoffgewinnung entstehen, die aber auch Rohstoffpo-
tenzialflächen umfassen, die für die perspektivische Roh-
stoffgewinnung von Bedeutung sind und die so für andere 
Zwecke überplant werden könnten. Eine geeignete Steue-
rungsfunktion, die zugleich den gesetzlichen Auftrag zur 
Rohstoffsicherung berücksichtigt, ist demgegenüber die 2017 
neueingefügte Festlegungsoption in § 7 Abs.1 Satz 2 Raum-
ordnungsgesetz, wonach bestimmte Nutzungen des Raums 
für einen bestimmten Zeitraum oder ab bzw. bis zum Eintritt 
bestimmter Umstände festgelegt werden können. Damit 
wurde die Möglichkeit geschaffen, für solche Rohstoffpoten-
zialflächen an Stelle von Ausschlussgebieten für eine kurz bis 
mittelfristige Rohstoffgewinnung hier Vorranggebiete für die 
vorsorgende Rohstoffsicherung auszuweisen, in denen bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt noch keine Rohstoffgewinnung 
erfolgen soll (Spannowsky et al., 2018).

Schlussfolgerungen

Wichtigste Voraussetzung für eine sachgerechte Umsetzung 
des Rohstoffsicherungspassus des Raumordnungsgesetzes ist 
seine inhaltliche Konkretisierung in den Landesentwicklungs-
plänen. Dazu sollte als Ziel der Raumordnung die Schaffung 
der räumlichen Voraussetzungen für eine nachhaltig bedarfs-
gerechte und verbrauchernahe Rohstoffgewinnung durch 
die Ausweisung von Vorranggebieten zur Aufsuchung und 
Gewinnung von Rohstoffen über einen mittelfristigen Siche-
rungszeitraum von mindestens 25 Jahren festgelegt werden. 

Ausgangspunkt für die Bemessung ausreichend dimensio-
nierter Flächen zur Rohstoffsicherung ist der in den einzel-
nen Versorgungsräumen zu erwartende Rohstoffbedarf. Die 
Sicherung einer bedarfsgerechten Rohstoffversorgung erfor-
dert, dass die dazu erforderliche Rohförderung der raumpla-
nerischen Rohstoffsicherung als Mindestsicherungsmenge 
zugrunde gelegt wird. Im Weiteren sind für die relevanten 
Rohstoffpotenzialflächen die dort mit ausreichender Sicher-
heit zu erwartenden industriellen Vorräte zu ermitteln. Ein 
wesentliches Kriterien für die Flächenauswahl ist die Bewer-
tung ihrer Sicherungswürdigkeit anhand spezifischer roh-
stoff- und lagerstättengeologischer, aber auch lagerstätten-
wirtschaftlicher Kriterien. In den Bewertungsansätzen der 
einzelnen Bundesländer finden sich z.T. deutliche Unterschie-
de, die einer kritischen Überprüfung bedürfen. Einer beson-
deren Betrachtung bedarf die Wichtung des geologischen 
Kenntnisstandes, um eine Unterbewertung von Rohstoffpo-
tenzialflächen, die noch einer Aufsuchung bedürfen, zu ver-
hindern.

Weitere Gesichtspunkte, die Rahmen der raumplanerischen 
Rohstoffsicherung einen hohen Stellenwert haben, sind das 
vielfältige Nachnutzungspotenzial von Rohstoffflächen, die 
Einbeziehung der betroffenen Öffentlichkeit in Form von 
Rohstoffdialogen sowie die stärke Einbindung der Geologi-
schen Landesdienste in den raumplanerischen Abwägungs-
prozess.            ¢
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Abb. 4: Erfurter Seenland. Durch die Rohstoffgewinnung entstand eine Seenkette. Rohstoffabbau, Naherholung und Naturschutz 
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